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SATZUNG 

der "Fördergemeinschaft Herzzentrum Augsburg-

Schwaben (e.V.)" 

in der Fassung vom 14.11.2023 

 

§ 1 

Der Verein führt den Namen 'Fördergemeinschaft Herzzentrum Augsburg-

Schwaben e.V." und soll in das Vereinsregister eingetragen werden; nach der 

Eintragung führt er erst den Zusatz "e.V.". Der Verein hat seinen Sitz in Steng-

linstraße 2, 86156.Augsburg. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  

 

§ 2  

Die Fördergemeinschaft Herzzentrum Augsburg-Schwaben (e.V.) mit Sitz in 

Stenglinstraße 2, 86156 Augsburg, verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-

meinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke“ der 

Abgabenordnung. Der Zweck dieser Fördergemeinschaft (bzw. Vereins) ist es, 

Klinik, Wissenschaft und Forschung des Herzzentrums am Klinikum Augsburg zu 

fördern. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die finanzielle Unters-

tützung, aber auch durch die Anfertigung von Schriftenreihen zur Aufklärung der 

Bevölkerung, auch im Sinne der Vorbeugung von Herzkrankheiten. Der Verein ist 

selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden.  

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine 

Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch un-

verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Der Vorstand des Vereins 

ist dabei einbezogen.  
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Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen 

Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an die Gesellschaft zur Förderung des 

Zentralklinikums Augsburg e.V.  

Die endgültigen Beschlüsse aber die künftige Verwendung des Vermögens dürfen 

erst nach Einwilligung des Finanzamts ausgeführt werden.  

Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. Jeder Beschluss über die 

Änderung der Satzung ist vor dessen Anmeldung beim Registergericht dem zu-

ständigen Finanzamt vorzulegen.  

 

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft:  

Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Bei Minderjährigen 

muss der gesetzliche Vertreter zustimmen. Über den schriftlichen Antrag ent-

scheidet der Vorstand, Der Antrag soll den Namen, das Alter, den Beruf und die 

Anschrift des Antragstellers enthalten bzw. seines gesetzlichen Vertreters.  

Die Mitgliedschaft entsteht durch Eintritt in den Verein.  

Die Beitrittserklärung ist schriftlich vorzulegen.  

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Der Eintritt wird mit Aushändigung 

einer schriftlichen Aufnahmeerklärung wirksam.  

Die Ablehnung der Aufnahme durch den Vorstand ist nicht anfechtbar.  

Ein Aufnahmegespräch ist nicht notwendig.  

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft:  

Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds; durch freiwilligen Austritt; 

durch Streichung von der Mitgliederliste; durch Ausschluss aus dem Verein.  

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitg-

lied des Vorstandes. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhal-

tung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig. Für die Rechtzeitigkeit 

kommt es nicht auf die Absendung, sondern auf den Zugang der Austrittserklä-

rung an.  

Ein Mitglied kann durch den Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste ge-

strichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Bei-

trags im Ruckstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, nachdem 

seit der Absendung des zweiten Mahnschreibens drei Monate verstrichen und die 

Beitragsschulden nicht beglichen sind. Die Streichung ist dem Mitglied mitzutei-

len.  
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Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, 

durch den Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden.  

Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen 

Frist Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand oder schriftlich zu 

rechtfertigen. Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen 

und dem Mitglied mittels eingeschriebenen Briefes bekanntzumachen. Gegen den 

Ausschließungsbeschluss des Vorstands steht dem Mitglied das Recht der Beru-

fung an die Mitgliederversammlung zu, Die Berufung muss innerhalb einer Frist 

von einem Monat ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand 

schriftlich eingelegt werden. Ist die Berufung rechtzeitig eingelegt, so hat der 

Vorstand innerhalb von zwei Monaten die Mitgliederversammlung zur Entschei-

dung über die Berufung einzuberufen. Geschieht das nicht, gilt der Ausschlie-

ßungsbeschluss als nicht erlassen. Macht das Mitglied von dem Recht der Beru-

fung gegen den Ausschließungsbeschluss keinen Gebrauch oder versäumt es die 

Berufungsfrist, so unterwirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluss mit der 

Folge, dass die Mitgliedschaft als beendet gilt.   

 

§ 5 Mitgliedsbeiträge: 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrags und 

dessen Fälligkeit wird von der Mitgliederversammlung bestimmt.   

 

§ 6 Organe des Vereins:   

Organe des Vereins sind der Vorstand, der Beirat, die Mitgliederversammlung.   

 

§ 7 Der Vorstand:   

Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem 

stellvertretenden Vorsitzenden und den zwei Schatzmeistern.  

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vor-

stands, darunter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, vertre-

ten. Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert von über 10.000.-EURO sind für 

den Verein nur verbindlich, wenn die Zustimmung des Beirats hierzu schriftlich 

erteilt ist.   

Die Tätigkeit im Vorstand wird ehrenamtlich ausgeübt.   

 

§ 8 Die Zuständigkeit des Vorstands:  

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht 

durch die Satzung einem anderen Vereinsorganzugewiesen sind. Er hat vor allem 

folgende Aufgaben:  
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Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesordnungen:  

Einberufung der Mitgliederversammlung; Ausführung der Beschlüsse der Mitglie-

derversammlung;  

Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr; Buchführung;  

Erstellung eines Jahresberichts;  

Abschluss und Kündigung von Arbeitsverträgen;  

Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von Mitgliedern.  

Der Vorstand ist verpflichtet, in allen wichtigen Angelegenheiten die Meinung des 

Beirats einzuholen.  

 

§ 9 Amtsdauer des Vorstandes:  

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jah-

ren, vom Tage der Wahl an gerechnet, gewählt; er bleibt jedoch bis zur Neuwahl 

des Vorstandes im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Wählbar 

sind nur Vereinsmitglieder.  

 

§ 10 Beschlussfassung des Vorstandes:  

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die 

vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, 

schriftlich, fernmündlich oder telegrafisch einberufen werden. In jedem Fall ist 

eine Einberufungsfrist von 3 Tagen einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesord-

nung bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 

Vorstandsmitglieder, darunter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsit-

zende, anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 

des Leiters der Vorstandssitzung. Die Vorstandssitzung leitet der Vorsitzende, bei 

dessen Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende. Die Beschlüsse des Vor-

standes sind zu Beweiszwecken in eine Niederschrift aufzunehmen und vom Sit-

zungsleiter zu unterschreiben. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Vorstands-

sitzung, die Namen der Teilnehmer, die gefassten Beschlüsse und das Abstim-

mungsergebnis enthalten.  

Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege gefasst werden, wenn alle 

Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung erklä-

ren.  

Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig.  
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§ 11 Ausschüsse:  

Zur Unterstützung bei der Bewältigung der Aufgaben des Vereins kann der Vor-

stand Ausschüsse bestellen. Der Vorstand bestimmt die Zahl der Mitglieder, den 

Leiter und die Aufgaben des Ausschusses.  

 

§ 12 Der Beirat:  

Der Beirat besteht aus fünf Mitgliedern, er wird auf die Dauer von zwei Jahren, 

vom Tage der Wahl an gerechnet, von der Mitgliederversammlung gewählt; er 

bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Beirats im Amt. Jedes Mitglied des Beirats ist 

einzeln zu wählen. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. Vorstandsmitglieder kön-

nen nicht zugleich Mitglieder des Beirats sein.  

Der Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand in wichtigen Vereinsangelegenheiten zu 

beraten. Er unterrichtet sich durch Abhaltung von Sprechstunden oder in sonst 

geeigneter Weise über die Anliegen der Vereinsmitglieder und macht dem Vor-

stand Vorschlage für die Geschäftsführung. Bei Rechtsgeschäften mit einem Ge-

schäftswert von mehr als 10.000.-EURO beschließt er, ob dem Rechtsgeschäft 

zugestimmt wird.  

Mindestens einmal im Jahr soll eine Sitzung des Beirats stattfinden. Der Beirat 

wird vom Vorsitzenden oder vom stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins 

schriftlich, fernmündlich oder telegrafisch mit einer Frist von mindestens einer 

Woche einberufen. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Beirat 

muss einberufen werden, wenn mindestens zwei Beiratsmitglieder die Einberu-

fung schriftlich vom Vorstand verlangen. Wird dem Verlangen innerhalb einer 

Frist von zwei Wochen nicht entsprochen, sind die Beiratsmitglieder, die die Ein-

berufung des Beirats vom Vorstand verlangt haben, berechtigt, selbst den Beirat 

einzuberufen.  

Zu den Sitzungen des Beirats haben alle Vorstandsmitglieder Zutritt, auch das 

Recht zur Diskussion, aber kein Stimmrecht. Die Vorstandsmitglieder sind von 

den Sitzungen des Beirats zu verständigen.  

Die Sitzungen des Beirats werden vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 

vom stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins geleitet: ist auch dieser verhin-

dert, leitet das Beiratsmitglied die Sitzung, das am längsten dem Verein ange-

hört. Im Zweifelsfall bestimmen die erschienenen Beiratsmitglieder den Sitzungs-

leiter.  

Der Beirat bildet seine Meinung durch Beschlussfassung. Bei der Beschlussfas-

sung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 

Scheidet ein Mitglied des Beirats vorzeitig aus, so wählt der Beirat für die restli-

che Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds ein Ersatzmitglied. 

Die Beschlüsse des Beirats sind zu Beweiszwecken in eine Niederschrift aufzu-

nehmen und vom jeweiligen Sitzungsleiter zu unterschreiben. 
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Die Tätigkeit als Beirat wird ehrenamtlich ausgeübt. 

 

§ 13 Die Mitgliederversammlung: 

In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. 

Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich für folgende Angelegenheiten zu-

ständig: 

Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes; Entlastung des Vorstandes; 

Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages;  

Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes und des Beirates;  

Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Verei-

nes;  

Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss des 

Vorstands. 

In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands fallen, kann 

die Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen. Der Vor-

stand kann seinerseits in Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereichs die Mei-

nung der Mitgliederversammlung einholen. 

 

§ 14 Die Einberufung der Mitgliederversammlung: 

Mindestens einmal im Jahr soll die ordentliche Mitgliederversammlung stattfin-

den. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schrift-

lich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf 

die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschrei-

ben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem 

Verein schriftlich bekanntgegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt 

der Vorstand fest. 

 

§ 15 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung:  

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied gelei-

tet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter. 

Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlganges und 

der vorhergehenden Diskussion einem Wahlausschuss übertragen werden.  

Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt; zum Protokollführer 

kann auch ein Nichtmitglied bestimmt werden.  
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Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung 

muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der Abstimmung 

anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.  

Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann 

Gäste zulassen. Über die Zulassung der Presse, des Rundfunks und des Fernse-

hens beschließt die Mitgliederversammlung.  

Eine ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist immer beschlussfä-

hig.  

Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehr-

heit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben daher au-

ßer Betracht. Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von drei Viertel 

der abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine solche von 

vier Fünfteln erforderlich.  

Für Wahlen gilt folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandida-

ten statt, welche die beiden höchsten Stimmenzahlen erreicht haben.  

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, 

das vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeich-

nen ist. Es soll folgende Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versamm-

lung, die Person des Versammlungsleiters und des Protokollführers, die Zahl der 

erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnis-

se und die Art der Abstimmung. Bei Satzungsänderungen soll der genaue Wort-

laut angegeben werden.  

 

§ 16 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung:  

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederver-

sammlung beim Vorstand schrift1ich beantragen, dass weitere Angelegenheiten 

nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der Versammlungsleiter hat 

zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergän-

zen. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitglieder-

versammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur An-

nahme des Antrags ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen 

Stimmen erforderlich.  

 

§ 17 Außerordentliche Mitgliederversammlungen:  

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einbe-

rufen. Diese muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfor-

dert oder wenn die Einberufung von einem Drittel aller Mitglieder schriftlich unter 

Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird. Für die auße-
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rordentliche Mitgliederversammlung gelten die §§ 13, 14, 15 und 16 entspre-

chend.  

 

§ 18 Kassenprüfung: 

a)  Die Mitgliederversammlung bestimmt jeweils für die Dauer von zwei Jah-

ren anlässlich der Wahl des Vorstandes zwei Kassenprüfer. Diese bleiben bis zur 

Neuwahl im Amt. Scheidet ein Kassenprüfer vorzeitig aus, so ist von der näch-

sten Mitgliederversammlung für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen 

ein anderer Kassenprüfer zu wählen.  

b)  Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, in angemessenen Zeitabstanden, 

insbesondere vor jeder ordentlichen Mitgliederversammlung, die Kassen- und 

Buchführung zu prüfen und der Mitgliederversammlung darüber zu berichten.  

 

 

§ 19 Ehrungen 

Auf Vorschlag kann der  Vorstand einzelnen Mitgliedern der Fördergemeinschaft 

wegen herausragender, langjähriger Verdienste die Würde eines Ehrenvorsitzen-

den oder eines Ehrenmitgliedes auf Lebenszeit verleihen. Die Verleihung ist durch 

den Vorstand schriftlich zu begründen und erfolgt durch die Überreichung einer 

entsprechenden Urkunde.  

Ein Ehrenvorsitzender wird automatisch Beiratsmitglied und er hat das Recht, 

nach vorheriger Anmeldung an Vorstandssitzungen teilzunehmen. 

Ehrenvorsitzende und Ehrenmitglieder sind beitragsbefreit. 

Für außerordentliche Leistungen ist in gleicher Weise eine Ehrung durch Verlei-

hung einer goldenen oder silbernen Ehrennadel möglich.  

 

§ 20 Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung:  

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der im § 

16 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederver-

sammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der stellvertreten-

de Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehen-

den Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem 

anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.  

 


